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Einspruch des Bundesrates I treffend den Wiederaufarbeitungsvertrag 

gegen den Beschluß des Nationalrates vom. GKT - CO GEMA 
28. Juni 1978 über den Notenwechsel zwi- Der Mi11listerrat faßte in \Seiner 118.· Sitzung 
schen der Österreichischen Bundesregierung am 16. MaJi 1978 über Antrag des Handelsmini
und der Regierung der Französischen Repu- sters den eiootimmigen Beschluß, einen Noten
blik betreffend den Wiederaufarbeitungsver- wechsel, den Wiederaufbereinungsvertrag zwischen 

trag GKT-COGEMA der COGEMA und der GKT betreffend, zu g·e

Republik österI'eich 
B undeskanzleraJmt 

G2 662 460/3-VI/1I78 

Präsndium ,des Nattonalrates 

Wien 

Der Vors'rt2eDlde :des BUDIdesrates hat mit 
Schreiben vom 6. Jul,i 1978, 21. 155-BR/78, mit
geteilt, :daß ,der BUDIdesrat in ,seiner Sitzung am 
6. Juli 1978 den Beschluß Ides Nationalrates vom 
28. Juni 1978 über den . 

Notenwechsel zwischen der österreichischen 
Bundesregierung und ,der R1egierung . der 
Französ~schen Republik betreffend den Wieder
auhrheitungsvertrag GKT - CO GEMA 

in Verhanldlung gezogen und beschlossen hat, 
gegen :diesen Besch:hlß mit ,der aus der Anlage 
ersichtlichen Begründung Ein·spruch !l'U erheben. 

Hi,evon beehre ich mich .gemäß Art. 42 Abs. 3 
B-VG M~tteilung zu machen. 

6. Ju'li 1978 

Für den BUnideskanzler 
Berchthold 

Begründung 

zum Einspruch des Bundesrates gegen den 
Beschluß des Nationalrates vom 28. Juni 1978 
über einen Notenwechsel zwischen der 
österreichischen Bundesregierung und der 
Regierung der französischen Republik be-

nehmigen und ,dem Nationalrat zur Genehmigung 
zuzuLeiten. Nach·dem dieser NotenWJechsel durch
geführt war und am 22. Mai 1978 im National
rat eingebracht wurde, teilte der Handelsminister 
in einem Schreiben vom 23. Mai 1978 der GKT 
mit, daß der Bundeskanzler trotz seiner Zustim
mung im Ministerrat Bedenken gegen ,diesen 
Vertrag hätte. In diesem Schreiben heißt es unter 
anderem wörtlich: 

"Anläß1ich der Genehmigung im Ministerrat 
hat mich jedoch de,r Herr BUDIdeskanzler ein ge
la:den,die Organe der GKT neuel1din~s darauf 
aufmerksam zu machen, .daß ·sie - soweit es sich 
derzeit beurteilen läßt - ein Engagement ein
gehen, das seiner Meinung nach in seinen mate
l1iellen Auswirkungen nicht absehbar ist. Er hat 
die Zweckmäßigkeit eines :solchen Vertrages aus 
zwei Gründen bezweifelt: Erstens weiler unab
sehbare Kosten verursacht und zweitens, weil 
damit die Frage der L'agerung in keiner Weise 
einer endgülnigen Lösung zugeführt, sondern 
vielmehr die österreichische Regierung verpflich
tet wird, ;die Rücklieferung ,des bei der Wieder
aufbereitunganfallenden mdioaktiven Abfalls zu 
gestatten. " 

Diese einmalige Vorgangsweise eines Bundes
kanzlel's 'stellt eine schwere Täuschung ·des Parla
ments und der öffentlichkeit dar und el'schwert 
die parlamentarischen Kontrollmöglichkeinen. 

Schließlich heißt es in der BegrüDldungder Re
Igierungsvorlage, daß ,,'spätere anderslautende 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates" einen "völ
kerrechtlichen Unrechtstatbestand" verwirklichen 
würden, der ,die "völkerrechtliche Verantwortung 
der RepubLik Ösnerr,eich ~mplizierenwürde". 

Bine solche Selbstbindung des Gesetzgebers für 
unbegrenzte Zeit ist insbesondere angesichts der 
widersprüchLichen Haltung der BUDIdesregierung 
zu dieser Frage mehr als bedenklich. 

Aus an diesen Gründen lehnen ·die Bundesräte 
der ö:sterreichischen Volkspartei dien vorgelegten 
Entwurf ;ib. 
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